
 

Obernkirchen, 15.10.2014 

 
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur 
Einstellungspraxis der Kindertagesstätten in Obernkirchen.  
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
kürzlich schrieb die Stadt eine Stelle als Erzieher/in für die Kindertagesstätte 
am Kammweg aus. Die TVöD-SuE Tabelle sieht vor, dass Erzieher/in in der 
Gehaltsstufe S 6 eingestellt werden. So handhaben es nahezu alle 
umliegenden Kommunen. Wenn es sich um eine „schwierige Tätigkeit“ 
handelt, so steht es in der TVöD-SuE Tabelle – wie beispielsweise innerhalb 
eines integrativen Kindergartens, so wie am Kammweg – kann das Gehalt 
sogar bei S 8 liegen. Die genannte Stelle wird jedoch nur mit TVöD-SuE S 4 
vergütet. Erzieher/innen werden demnach in Obernkirchen in der 
Verdienststufe von Sozialassistent/inn/en eingestellt. 
 

1. Weshalb werden Erzieher/innen in Obernkirchen unter dem allgemein 
üblichen Tarif bezahlt? 

 
2. Wie plant die Verwaltung zukünftig kompetente Erzieher/innen 

einzustellen, wenn diese nur mit S 4 bezahlt werden?  
 

3. Wie viele Angestellte arbeiten in Obernkirchens Kindergärten und wie 
verteilen sich die Stellen innerhalb der TVöD-SuE Tabelle? Sprich: wie 
viele Stellen sind in der jeweiligen Gehaltsstufe besetzt? 

 
4. Das Land Niedersachsen gewährt den Trägern von 

Kindertageseinrichtungen auf Grundlage des KiTaG eine 
Finanzhilfepauschale für Personalausgaben. Die Höhe ist danach 
bemessen, wie viele Erzieher/innen, Sozialassistent/inn/en etc. 
eingestellt sind. Unsere Frage: Welche Zuschüsse erhält die Stadt 
Obernkirchen? Für welche Stellen in welcher TVöD-SuE-Stufe fließen in 
welcher Höhe Zuschüsse? 

 
Wir bitten um die Beantwortung der oben genannten Fragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Michael Dombrowski, Thomas Stübke, Dr. Christina L. Steinmann. 

Anhang: Die aktuell gültige Entgeltgruppe des TVöD – Sozial- und 
Erziehungsdienste liegt diesem Schreiben bei. 




